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Statuten und GeSchäftSordnunG deS ÖGB

GründunGsurkunde

„der Gewerkschaftsbund ist registriert“
(Gründungsbewilligung der Militärkommandantur vom 30. April 1945)



5

17. ÖGB-BundeSkonGreSS 2009Statuten und GeSchäftSordnunG deS ÖGB

5LeitbiLd

1. der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGb) ist eine 
bewegung, die den Mitgliedern verpflichtet ist. die Mit-
glieder, die Funktionärinnen und Vertrauensleute sind 
die kraft des ÖGb. der ÖGb will alle unselbstständig 
erwerbs tätigen, die in Ausbildung befindlichen, die Ar-
beitslosen und die aus dem  Arbeitsleben Ausgeschie-
denen für eine Mitgliedschaft gewinnen.

2.  der ÖGb ist eine unabhängige Gewerkschaftsbewegung 
und offen für alle, die sich mit den statuten des ÖGb 
identifizieren können. der überparteilichkeit des ÖGb 
kommt eine besondere bedeutung zu, um allen Men-
schen den Zugang zum ÖGb zu öffnen und die Politik 
des ÖGb mitzugestalten.

3.  der ÖGb will durch kooperation und konzentration der 
kräfte in wenigen bereichen eine neuorganisation schaf-
fen, die für alle Mitglieder gleichwertige Leistungen, 
optimale betreuung und eine Verbesserung der 
durchsetzungs fähigkeit und Aktionsfähigkeit des ÖGb 
und seiner Gewerkschaften bedeutet.

4.  der ÖGb will eine neugestaltung der betrieblichen in-
teressenvertretung auf allen ebenen – national, mul-
tinational, auf konzernebene – die sich betrieblichen 
notwendigkeiten rasch anpassen kann und die echte 
Mitwirkungsrechte besitzt. er arbeitet in der internati-
onalen Gewerkschaftsbewegung aktiv mit und fördert 
soziale Gerechtigkeit für alle Menschen in der Welt.

5.  der ÖGb fördert die Zusammenarbeit zwischen betrieb-
licher und über betrieblicher interessenvertretung und 
verbessert alle Möglichkeiten, die  betriebsrätinnen, Ju-
gendvertrauensrätinnen und Personalvertreterinnen 
 „Gewerkschaft im betrieb“ sein lässt.

6.  Mensch und Arbeit stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten 
des ÖGb. der ÖGb will Arbeit, durch die der Mensch sei-
ne existenz sichern, Wohlstand erwerben und in eigen-
verantwortung zur sicherung des Gemeinwesens beitra-
gen kann. der ÖGb will eine neue Arbeitsgesellschaft in 
einem sozialen staat und in einem gemeinsamen euro-
pa.

7.  der ÖGb ist ein bestandteil der österreichischen Wirt-
schaft und Gesellschaft zum schutz der Arbeitneh-
merinnen und zur Förderung der entwicklungsmöglich-
keiten. er ist aber auch kampforganisation für die rechte 
der unselbstständig erwerbstätigen, der in Ausbildung 
befindlichen, der Arbeitslosen und der aus dem Arbeits-
leben Ausgeschiedenen.

8.  der ÖGb will im rahmen einer lebendigen demokratie 
eine solidarische  Gesellschaft, in der der Mitbestimmung 
und Mitverantwortung breiter raum gelassen wird, und 
bekennt sich daher zum erfolgreichen system der ge-
setzlichen interessenvertretung und zur selbstverwal-
tung in einer staatlichen  sozialversicherung.

9. der ÖGb will eine soziale Marktwirtschaft, in der der 
staat als politisch regulierende kraft auftritt. durch mo-
derne kollektivverträge sichert der ÖGb im rahmen der 
sozialpartnerschaft die einkommen und die rechte der 
Arbeitnehmerinnen.

10.  der ÖGb will eine pluralistische Gesellschaft, in der 
die Arbeitnehmerinnen einen besonderen stellenwert 
haben, in der Friede, soziale Gerechtigkeit sowie Chan-
cengerechtigkeit und Gleichbehandlung der Geschlech-
ter herrschen und in der der sorge um eine gesunde um-
welt großes Augenmerk geschenkt wird.

LeitBiLd  
deS ÖSterreichiSchen  GewerkSchaftSBundeS
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1.  Wir Gewerkschafterinnen sind politisch denken-
de und überparteilich handelnde Menschen. Wir 
sind beispielgebend und zeigen auch durch Aktio-
nismus eine soziale, die Gleichstellung der Frauen 
fördernde sowie multikulturelle haltung. Wir ver-
treten in Wort und tat konsequent die Mit glieder-
interessen.

2.  unsere Organisation ist fl exibel und unbürokratisch 
 sowie sparsam, effi  zient und transparent in allen 
 fi nanziellen Angelegenheiten mit einer wirksamen 
kontrolle.

3.  Wir entwickeln die innerorganisatorische demokratie 
ständig weiter. um der Vielfalt der interessen der Men-

schen in unserer Organisation rechnung zu  tragen, för-
dern wir eine off ene und ehrliche diskussion und kom-
munikation. Wir haben den Auftrag, in allen Gremien 
alles zu hinterfragen.

4.  um eine umfassende transparenz zu gewährleisten, 
präsentieren sich vor einer Wahl alle kandidatinnen und 
stellen sich einer diskussion. Alle bestellungen von Mit-
arbeiterinnen und Funktionärinnen erfolgen nach einem 
transparenten Auswahlverfahren.

5.  der ÖGb richtet sich in seinem wirtschaftlichen handeln, 
in der Auftragsver gabe, im Führen eigener betriebe 
und in der eigenen Organisation nach ethischen, ökolo-
gischen und sozialen kriterien.

LeitSätZe
deS ÖSterreichiSchen GewerkSchaftSBundeS

die fünf LeitSätZe GewerkSchaftLichen aGierenS:

Gerecht
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§ 1  aufGaBen deS ÖGB und der ihm anGehÖrenden 
GewerkSchaften

die Aufgaben des ÖGb und seiner Gewerkschaften sind im 
§ 3 der statuten des ÖGb beschrieben.

§ 2 VorGaBen für die GewerkSchaftStätiGkeit

die Gewerkschaften üben ihre tätigkeit nach den allgemei-
nen Grundsätzen und richtlinien des ÖGb aus.
Jede Gewerkschaft hat die Verpflichtung, den vom ÖGb an-
gestrebten Zweck und die ihm zukommenden Aufgaben im 
rahmen ihres sachlichen Wirkungskreises zu erfüllen und 
die hiefür notwendigen einrichtungen zu schaffen.

§ 3  rückSichtnahme der GewerkSchaften auf aLLGe-
meine GewerkSchaftLiche intereSSen

(1) die Gewerkschaften haben bei der erfüllung ihrer Auf-
gaben auf die allgemeinen gewerkschaftlichen interessen 
rücksicht zu nehmen. 

(2) Angelegenheiten, die über den rahmen ihres eigenen 
Wirkungskreises hinausgehen bzw. auch den Wirkungsbe-
reich anderer Gewerkschaften berühren, sind wie folgt zu 
behandeln:
1. die von den Angelegenheiten betroffenen Gewerk-

schaften haben auf ein gemeinsames und einheitliches 
Vorgehen hinzuwirken;

2.  kommt es zu keiner Lösung im sinne der Z 1, sind diese 
Angelegenheiten im  einvernehmen mit den zentralen 
Organen des ÖGb (bundesvorstand, Vorstand, Geschäfts-
leitung, kontrollkommission, Landesvorstände des ÖGb) 
durchzuführen bzw. an diese abzutreten.

§ 4 aufGaBen der GewerkSchaften

den einzelnen Gewerkschaften obliegen unter beachtung 
der Verpflichtungen gemäß § 3 für ihren sachlichen Wir-
kungskreis folgende Aufgaben:
1.  gewerkschaftliche Aktionen zur herbeiführung gün-

stigster Arbeits-, einkommens- und  sozialbedingungen;
 die Mitwirkung an der erschließung und sicherung von 

Arbeitsmöglichkeiten;
 die initiierung von Gesetzen und Verordnungen sowie 

die Mitwirkung an deren Vorbe reitung;
 die Vereinbarung von einzel-, betriebs- und kollektiv-

verträgen mit den Arbeitgeberinnen oder ihren Vertre-
tungen;

 Mindestlohntarife und die erklärung von kollektivverträ-
gen zu satzungen beantragen;

 sowie die Führung von Verhandlungen in streitfällen aus 
dem Arbeitsverhältnis. informationen über die entwick-
lungen in Wirtschaft und Gesellschaft, besonders in der 
Arbeitswelt laufend erheben, sammeln und verwerten;

 die entwicklung analysieren, die Analyseergebnisse be-
werten und daraus Forderungen bzw. Programme zur 
sicherung oder Verbesserung der Lage der Arbeitneh-
merinnen abzuleiten;

i.  GeSchäftSordnunG deS  
ÖSterreichiSchen GewerkSchaftSBundeS
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 die Verfassung von Anträgen, Petitionen und eingaben 
aller Art an die gesetzgebenden körperschaften, ein-
schließlich jener der eu, Ämter oder behörden; 

 die Förderung einer wahren Wirtschafts- und betriebsde-
mokratie durch einfluss der Gewerkschaften und der be-
triebsräte, Personalvertretungen und Jugendvertrauens-
räte sowie anderer von den Arbeitnehmerinnen in den 
betrieben gewählten Organe (z. b. behindertenvertrau-
ensperson) auf die Führung der betriebe und wirtschaft-
lichen institutionen, insbesondere durch Verwirk lichung 
des Mitbestimmungsrechtes der Gewerkschaften und 
der betriebsräte, Personalvertretungen, Jugendvertrau-
ensräte sowie der anderen von den Arbeitnehmerinnen 
gewählten Organe in den betrieben, unternehmen und 
konzernen, auch über die staatsgrenzen hinweg;

2.  die Wahrung, Verbesserung und der Ausbau des gesam-
ten  Arbeitnehmerinnenschutzes;

3.  die herausgabe von Publikationen, Plakaten und druck-
schriften fachlicher Art, ferner Ver öffentlichungen von 
statistischen daten, insbesondere auf volkswirtschaft-
lichem, sozialem oder arbeitsrechtlichem Gebiet;

 herausgabe von Filmen und anderen elektronischen 
Medien;

4.  die schaffung von bildungseinrichtungen, Mitwirkung 
und Vertretung in kuratorien und öffentlichen Lehran-
stalten, die im interesse des beruflichen nachwuchses 
liegen;

 Abhaltung von Fachkursen, Vorträgen über wissen-
schaftliche, volkswirtschaftliche, soziale, arbeitsrecht-
liche und andere themen;

 unterstützung der teilnahme von Mitgliedern an eu-
Aus- und Weiterbildungsprogrammen;

 errichtung von bibliotheken (betriebsbibliotheken) bzw. 
Mediatheken;

 schaffung und Verwaltung von kurs- und bildungshäu-
sern;

5.  die schulung der Vertrauenspersonen und Mitglieder 
von betriebsräten, Personalvertretungen und Jugend-
vertrauensräten sowie Funktionärinnen jeder Art, wobei 
auf die Motiva tion und die teilnahme von Frauen durch 
spezielle Maßnahmen besonderes Augenmerk zu legen 
ist;

 Vorbereitung und durchführung von Versammlungen 
und Veranstaltungen öffentlicher und geschlossener Art, 
die so anzulegen sind, dass auch kolleginnen mit Famili-
enpflichten daran teilnehmen können;

 die Ausbildung von Gewerkschaftsmitgliedern in allen 
Gewerkschaftsfragen und -angelegenheiten, wobei Ju-
gendliche und Frauen besonders motiviert werden sol-
len;

6.  Mitwirkung an der Freizeitgestaltung, insbesondere 
durch schaffung und Führung der hiezu notwendigen 

einrichtungen und von erholungsheimen für Mitglieder 
und deren Angehörige und durchführung von Freizeit-
veranstaltungen;

7.  die Gewährung von unentgeltlichem rechtsschutz in al-
len aus dem Arbeits- oder dienstverhältnis oder der Zu-
gehörigkeit zum ÖGb entspringenden oder die soziale 
sicherheit des Mitglieds betreffenden streitfällen und 
die in diesem Zusammenhang notwendige Vertretung 
vor den Gerichten oder behörden entsprechend einem 
vom bundesvorstand zu beschließenden rechtsschutz-
regulativ;

8. die unterstützung der Mitglieder im Falle einer unver-
schuldeten erwerbsunfähigkeit sowie in anderen Fällen 
aufgrund der unterstützungsordnung des ÖGb (bzw. der 
jeweils zuständigen Gewerkschaft) nach Maßgabe der 
vorhandenen Mittel, jedoch ohne rechtsanspruch;

9.  die Pflege der beziehungen zu den internationalen be-
rufssekretariaten und den einzelnen Gewerkschaften 
der anderen staaten.

§ 5 BeSondere aufGaBen der GewerkSchaften

in durchführung der im § 4 genannten Aufgaben obliegt 
den Gewerkschaften vor allem:
(1) die Werbung von neuen Mitgliedern und die durch-
führung von Werbeaktionen innerhalb des sachlichen Wir-
kungsbereiches der Gewerkschaft;
(2) die entscheidung über die Aufnahme und die durchfüh-
rung der Aufnahme neuer Mitglieder;
(3) die Mitwirkung bei der Führung der Mitgliederverzeich-
nisse. es ist dabei unter Zuhilfe nahme der elektronischen 
datenverarbeitung zu gewährleisten, dass die Mitglieder-
daten  unter beachtung des datenschutzes von allen teil-
bereichen des ÖGb ein gesehen und funk tionell bearbeitet 
werden können. die bearbeitung von funktionsbezogenen 
daten ist mit den zuständigen Gewerkschaften abzustim-
men;
(4) die einhebung der Mitgliedsbeiträge für den ÖGb und 
die Abfuhr der beiträge an die Zentrale des ÖGb unter ein-
haltung des vom bundesvorstand des ÖGb jeweils festge-
setzten Aufteilungsschlüssels;
(5) die einhebung der vom bundesvorstand des ÖGb ge-
nehmigten Zusatzbeiträge;
(6) die selbstständige Verwaltung der anteilsmäßig auf sie 
entfallenden beitrags- und Vermögenseinnahmen sowie 
Vermögenswerte nach den allgemeinen richtlinien des 
Vereinsrechtes, den vom bundesvorstand des ÖGb be-
schlossenen Grundsätzen (§ 10b Abs. 2 Z 23 statuten des 
ÖGb) und den bestimmungen des § 7. die Gewerkschaften 
und die zentralen Organisationsbereiche des ÖGb haben 
die Verpflichtung, die Verwaltung des ihnen anvertrauten 
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Vermögens nach den Prinzipien der rechtmäßigkeit, Wirt-
schaftlichkeit, sparsamkeit und statutentreue vorzuneh-
men. Verwaltungsabläufe sind ständig auf ihre Mitglieder-
freundlichkeit zu prüfen und bei dessen Gewährleistung, 
durch gemeinsame einrichtungen zu optimieren, wobei auf 
die eigenständigkeit der Gewerkschaften bedacht zu neh-
men ist. die Gewerkschaften sind berechtigt rücklagen zu 
bilden;
(7) der Verkehr mit behörden, Ämtern und sonstigen in 
betracht kommenden institutionen in Fragen der gewerk-
schaftszugehörigen berufsgruppen;
(8) die Mitwirkung bei der errichtung und die koordinierung 
der tätigkeit der nach § 58 des Arbeiterkammergesetzes zu 
bildenden Fachausschüsse;
(9) die Mitarbeit an den betriebsrats-(Vertrauenspersonen-, 
Personalvertretungs-,  Jugendvertrauensrats-)Wahlen und 
der betriebsrats-(Vertrauenspersonen-, Personalvertre-
tungs-, Jugendvertrauensrats-)Arbeit, deren Vorbereitung 
und die organisatorische Zusammen fassung der Mitglieder 
von betriebsräten und Personalvertretungen sowie der Ver-
trauenspersonen.

§ 6  BeSondere aufGaBen 
der ZentraLen orGane deS ÖGB

(1) die zentralen Organe des ÖGb, die referate der Zentra-
le des ÖGb, wie auch die zentralen Organisationseinheiten 
auf Landes- und regionalebene haben folgende Auf gaben 
unter beachtung von Weisungen des Vorstandes und der 
Geschäftsleitung des ÖGb zu erfüllen:
1. bearbeitung von themen mit grundsätzlicher gewerk-

schaftspolitischer bedeutung. das sind insbesondere die 
themen sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, bildungspolitik, 
Gesundheitspolitik sowie europa- und internationale Po-
litik.

 in diesen themenbereichen sind vor allem Fakten aufzu-
arbeiten, gewerkschaftsübergreifende Positionen zu er-
arbeiten, Forderungen und stellungnahmen gegenüber 
den gesetzgebenden und verwaltenden körperschaften 

zu erstellen und auch den Gewerkschaften informati-
onen und Fachwissen, wie auch expertinnen zur Verfü-
gung zu stellen.

2. Zentrale Abwicklung gewerkschaftsübergreifender Ver-
waltungsaufgaben. dazu gehören insbesondere Aufga-
ben in den bereichen Mitgliederevidenz, Vermögens-
verwaltung und buchhaltung, Personalverwaltung, 
beteiligungs- und Liegenschaftsverwaltung, internes 
recht, beschaff ungswesen und informationstechnologie.

3. koordination und umsetzung von Aufgaben in den be-
reichen bildung, Freizeit, kultur, Organisation und koor-
dination, Öff entlichkeitsarbeit und Marketing, wie auch 
im bereich der  internationalen kontakte.

(2) die konkrete Zuteilung von Aufgaben des Abs. 1 auf 
die Landes- und regionalorganisationen erfolgt in den 
Abschnitten ii. und iii. und durch die Geschäftsleitung des 
ÖGb.

§ 7  VerwaLtunG der BeitraGS- und VermÖGenS-
einnahmen und VermÖGenSwerte

über § 5 und § 6 hinaus sind folgende Grundsätze zu be-
achten:

(1) Personalwesen
1. die Gewerkschaften können im Falle der übertragung 

des rechtes auf die beschlussfassung durch den Vor-
stand (§ 11b Abs. 6 der statuten des ÖGb) nach Maßga-
be ihrer budget mittel und ohne Gefährdung der an den 
ÖGb abzuführenden beiträge die Anstellung von Arbeit-
nehmerinnen und außerordentliche Zuwendungen an 
Arbeitnehmerinnen beschließen. in diesem Falle erfol-
gen Anstellungen und außerordentliche Zuwendungen 
ohne beschluss des Vorstandes, jedoch unter beachtung 
des § 22 Abs. 2 bis 4 der statuten des ÖGb.

2.  Anstellungen erfolgen nach den in der Arbeits- und 
bezugsordnung des ÖGb geltenden Grundsätzen. die 
Gewerkschaften haben beabsichtigte Anstellungen der 

Stark
SoZiaL Gerecht

dein Partner in der arBeitSweLt.



33

17. ÖGB-BundeSkonGreSS 2009

33

Statuten und GeSchäftSordnunG deS ÖGB

GesChÄFtsOrdnunG

Geschäftsleitung des ÖGb mitzuteilen und rechtzeitig in 
der Jobbörse des ÖGb auszuschreiben. 

3. die standesführung der Arbeitnehmerinnen erfolgt in 
der Geschäftsleitung des ÖGb. Zuwendungen aller Art 
an Arbeitnehmerinnen erfolgen ausschließlich über die 
Personalverrechnung des ÖGb.

4. die Geschäftsleitung hat auf gleichartige behandlung 
aller Arbeitnehmerinnen des ÖGb zu achten und die 
Gewerkschaften auf das entstehen von ungleichheiten 
aufmerksam zu  machen.

5. der Geschäftsleitung des ÖGb sind auch alle im Gewerk-
schaftsbereich bestehenden betriebsvereinbarungen 
und faktischen betriebsübungen mitzuteilen bzw. zu 
übermitteln. die Geschäftsleitung des ÖGb ihrerseits ist 
verpflichtet, alle  geltenden rechtsgrundlagen sowie die 
Personaldaten der in den jeweiligen Gewerkschaften be-
schäftigten Arbeitnehmerinnen der/dem Personalverant-
wortlichen der jeweiligen Gewerkschaft zu übermitteln.

6. das für das Personal zuständige Mitglied der Geschäfts-
leitung ist verpflichtet, dem Vorstand bericht über An-
stellungen, außerordentliche Zuwendungen, betriebs-
vereinbarungen und betriebsübungen zu erstatten, 
wenn dadurch finanzielle  Auswirkungen auf andere Or-
ganisationsbereiche des ÖGb zu erwarten sind.

(2) Mitgliedsbeiträge
1.  der Aufteilungsschlüssel (§ 5 Z 4) wird vom bundesvor-

stand jährlich nach Genehmigung der bilanz für das vo-
rangegangene Jahr für das laufende Jahr beschlossen. 

2.  die an die Zentrale des ÖGb abzuführenden beiträge 
sind in zwölf gleichen Monatsraten jeweils bis 17. eines 
Monats abzuführen.

3.  die Feststellung von Guthaben und schuld für die im lau-
fenden Jahr vor der beschlussfassung liegenden Monate 
erfolgt durch die Geschäftsleitung des ÖGb innerhalb 
von 14 tagen nach beschlussfassung und ist innerhalb 
von zwei Monaten nach beschlussfassung des Auftei-
lungsschlüssels auszugleichen. bei Zahlungsverzug sind 
kontokorrente Verzugszinsen zu verrechnen.

(3) berichtswesen
 die Gewerkschaften übermitteln der Geschäftsleitung 

des ÖGb Quartalsberichte und Vorschauen auf die ein- 
und Ausgabenentwicklung im laufenden Jahr jeweils 
mit dem Ablauf des auf die berichtsphase folgenden 
Quartals. die Geschäftsleitung des ÖGb hat die Quar-
talsberichte und Vorschauen für denselben Zeitraum 
für ihren Verantwortungsbereich zu erstellen und bei 
der nächstfolgenden sitzung des Vorstandes des ÖGb 
eine Zusammenfassung der berichte vorzulegen. der 
bericht über den Jahreserfolg in Form der Aufwands-
rechnung und der Vermögensbilanz ist bis zum 30. 4. 

des folgenden Jahres zu übermitteln. die Zusammen-
fassung aller einzelberichte ist von der Geschäftsleitung 
des ÖGb dem Vorstand so rechtzeitig vorzulegen, dass 
der Vorstand diese dem bundesvorstand bis spätestens 
30. september des auf den bilanzabschluss folgenden 
Jahres zur beschlussfassung vorlegen kann.

(4) Planung
 der Vorstand erstellt auf Vorschlag des Finanz- und Ver-

waltungsausschusses des ÖGb mehrjährige Finanzpläne. 
soweit damit mehrjährige Aufteilungsschlüssel (§ 5 Z 4) 
verbunden sind, ist ein beschluss des bundesvorstandes 
notwendig.

(5) koordination / der Finanz- und Verwaltungsausschuss
1.  Zusammensetzung: 
 das für die Finanzen zuständige Mitglied der Geschäfts-

leitung bildet mit den für die Finanzen verantwortlichen 
Personen der Gewerkschaften einen Finanz- und Verwal-
tungsausschuss.

 der/die Vorsitzende der kontrollkommission (im Verhin-
derungsfall ein Mitglied der kontrollkommission) kann 
an den sitzungen des Finanz- und Verwaltungsausschuss 
teilnehmen. 

2.  Aufgaben:
 er zeichnet für die notwendige übereinstimmung der 

konten und bewertungen und die technische Abwick-
lung verantwortlich.

 der Finanz- und Verwaltungsausschuss überwacht die 
einhaltung der zeitlichen Vorgaben dieser Geschäftsord-
nungsbestimmungen und der Finanzpläne nach Abs. 4. 
überdies obliegt ihm die Vorberatung der berichte an 
den Vorstand und den bundesvorstand. der Finanz- und 
Verwaltungsausschuss kann beschließen, dem Vorstand 
Zusatz- oder sonderberichte  vorzulegen.

foto: S. hofSchLaeGer/PixeLio.de
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 der Finanz- und Verwaltungsausschuss ist für die beo-
bachtung und die laufende Anpassung der Verwaltung 
des gesamten ÖGb zuständig.

 er erstellt Vorschläge für mehrjährige Finanzpläne an 
den Vorstand.

3.  Ablauf und beschlussfassung:
 der Finanz- und Verwaltungsausschuss wird vom fi nanz-

verantwortlichen Mitglied der  Geschäfts leitung einbe-
rufen und fasst seine beschlüsse mit einfacher Mehrheit 
der abge gebenen gültigen stimmen.

§ 8  rechnunGS-, aBSchLuSSPrüfer 
und interne reViSion

(1) die Gewerkschaften können für ihren bereich eigene 
rechnungs- bzw. Abschluss prüfer bestellen (§§ 20 ff  Ver-
einsgesetz).

(2) der Prüfungsbereich des gemäß § 8b Z 2 der statuten 
des ÖGb vom bundeskongress bzw. vom bundesvorstand (§ 
10b Abs. 2 Z 25 der statuten des ÖGb) bestellten Abschlus-
sprüfers gemäß § 5 Abs. 5 Vereinsgesetz 2002 erstreckt sich 
auf den gesamten ÖGb und dessen Gliederungen. die von 
den Gewerkschaften bestellten rechnungs- bzw. Abschlus-
sprüfer müssen sich verpfl ichten, dem Abschlussprüfer 
des ÖGb alle notwendigen Auskünfte zu erteilen, bestäti-
gungsvermerke für den bereich der Gewerkschaftsbilanz 
auszustellen und die Prüfung nach seinen Vorgaben durch-
zuführen.

(3) die Gewerkschaften können eigene interne revisionen 
einrichten. sie haben wie die interne revision des ÖGb un-
abhängig von den gewählten kontrollorganen, jedoch in 
enger Zusammenarbeit mit diesen, die internen Verwal-
tungsabläufe sowie die Finanzgebarung zu prüfen und 

die Leitungsorgane auf aufwändige Verwaltungsabläufe, 
Fehlverhalten und Missstände aufmerksam zu machen. der 
Wirkungsbereich der internen revision des ÖGb erstreckt 
sich auf Gewerkschaften, die keine eigene interne revisi-
on eingerichtet haben. die internen revisionen sind ange-
halten, in regelmäßigen Zusammenkünften die von ihnen 
erkannten Problemstellungen zu erörtern und Lösungsvor-
schläge zu erarbeiten.

§ 9  aufGaBendeLeGierunG innerhaLB 
der GewerkSchaften

Zusammenarbeit zwischen den zentralen Organen des ÖGb 
mit den Gewerkschaften:
(1) die im § 5 angeführten Aufgaben können vom Vorstand 
oder Präsidium der Gewerkschaft ganz oder teilweise an 
untergliederungen der Gewerkschaft abgetreten werden, 
wobei die untergliederungen als Organe der Gewerkschaft 
im namen der Gewerkschaft handeln.
 kollektivverträge, selbst wenn es sich um solche mit 
beschränktem örtlichem oder sachlichem Geltungsbe-
reich handelt, können nur von der Gewerkschaft selbst mit 
rechtswirksamkeit  abgeschlossen werden.

(2) Alle beabsichtigten streiks und drohenden Aussper-
rungen sind so rechtzeitig dem Vorstand des ÖGb zur kennt-
nis zu bringen, dass dieser in der Lage ist, die erforderlichen 
entscheidungen zu treff en (§10b Abs. 2 Z 3 der statuten des 
ÖGb). streiks können nur über beschluss der Vorstände der 
zuständigen Gewerkschaften ausgerufen werden.

(3) die regionalen Organisationseinheiten der Gewerk-
schaften sind in durchführung des § 10b Abs. 2 Z 3 der sta-
tuten des ÖGb verpfl ichtet,  über Lohnbewegungen, streiks 
oder Aussperrungen und sonstige wichtige gewerkschaft-

Stark
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liche ereignisse umgehend an den jeweiligen Landesvor-
stand des ÖGb zu berichten.

(4) Zentraler koordinationsausschuss
1.  Zusammensetzung:
 die Geschäftsleitung des ÖGb bildet mit den Leitenden 

sekretärinnen der Gewerkschaften (z. b. Zentralsekretä-
rinnen, bundesgeschäftsführerinnen) einen Zentralen 
koordinationsausschuss.

 behandelt der Zentrale koordinationsausschuss the-
men, welche auch die tätigkeiten der Landesvorstände 
des ÖGb betreff en, sind die Landessekretärinnen mit be-
ratender stimme beizuziehen.

2.  Aufgaben:
 die umsetzung der vom bundesvorstand und dem 

Vorstand des ÖGb gefassten beschlüsse obliegt der 
Geschäftsleitung des ÖGb. der zentrale koordinations-
ausschuss koordiniert die damit verbundenen gemein-
samen Aufgabenstellungen.

 der Vorstand des ÖGb kann dem Zentralen koordina-
tionssauschuss überdies vorbereitende und überwa-
chende Aufgaben zu bestimmten themenstellungen 
übertragen und berichte einfordern.

3.  Ablauf und beschlussfassung:
 der Zentrale koordinationsausschuss wird vom für Or-

ganisation zuständigen Mitglied der Geschäftsleitung 
einberufen. er/sie führt den Vorsitz im Zentralen koordi-
nationsausschuss.

 der Zentrale koordinationsausschuss fasst seine be-
schlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gül-
tigen stimmen.

§ 10 arBeitSGemeinSchaften 

(1) Zur besorgung gemeinsamer Angelegenheiten und 
Aufgaben können für besondere berufsgruppen, deren 
berufsangehörige auf zwei oder mehrere Gewerkschaften 
verteilt sind, über beschluss des bundesvorstandes Arbeits-
gemeinschaften errichtet werden.

(2) die Geschäfte einer Arbeitsgemeinschaft sind von den 
beteiligten Gewerkschaften gemeinsam zu führen und fi -
nanziell zu tragen. Für jede Arbeitsgemeinschaft ist ein bei-
rat einzusetzen, der aus der gleichen Anzahl von Vertrete-
rinnen der beteiligten Gewerkschaften  besteht.

§ 11  komPetenZZentren / 
BetrieBSrätinnennetZwerke

(1) defi nition und Aufgaben:
1.  kompetenzzentren sollen im bund und in den Ländern 

gewerkschaftsübergreifend Mitgliedern von betrieb-
lichen Vertretungsorganen der Arbeitnehmerinnen-
schaft (betriebsrat, Personalvertretung, …) die Mög-
lichkeit geben, am Prozess der gewerkschaftlichen 
Meinungsbildung aktiv teilzunehmen und deren Wissen, 
 erfahrungen und erkenntnisse einzubringen.

2.  das thema eines kompetenzzentrums hat sowohl ge-
werkschaftspolitische, als auch jeweils bundes- oder lan-
desspezifi sche bedeutung aufzuweisen.

3.  in kompetenzzentren sollen interessentinnen vor allem
 –  als expertinnen und beraterinnen für gewerkschaft-

liche themen tätig sein,
 –  entwicklungen in den betrieben als Grundlage für 

neue gewerkschaftliche Positionierungen verwenden,
 –  bei gewerkschaftspolitischen studien und Projekten 

mitarbeiten,

Gerecht
SoZiaL
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 –  bei kongressen, symposien und anderen gewerkschaft-
lichen Veranstaltungen als expertinnen mitwirken,

 –  den ÖGb und seine Gewerkschaften bei der Grundla-
genarbeit unterstützen,

 –  gewerkschaftliche Positionen und konzepte auf deren 
Praxistauglichkeit prüfen und mit den eigenen erfah-
rungswerten abgleichen.

(2) einsetzung von kompetenzzentren:
1.  kompetenzzentren werden auf beschluss des bundes- 
oder des Landesvorstandes errichtet.
2.  der bundes- oder Landesvorstand hat die errichtung 
eines kompetenzzentrums zu beschließen, wenn ein be-
gründeter Antrag auf errichtung eines kompetenzzentrums 
zu einem thema beim bundes- oder Landesvorstand ein-
langt und dieser Antrag von Vertreterinnen von mindestens 
drei Gewerkschaften gezeichnet ist.
 Antragsberechtigt sind Mitglieder von betrieblichen 

Vertretungsorganen der Arbeitnehmerinnenschaft (be-
triebsrat, Personalvertretung, …).

3.  Anträge können trotz der erforderlichen Anzahl von An-
tragstellerinnen begründet abgelehnt werden,

 –  wenn die restlichen Voraussetzungen des Abs. 1 nicht 
vorliegen, oder

 –  wenn sich binnen vier Wochen ab Veröffentlichung der 
Antragstellung nicht genügend  interessentinnen zur 
teilnahme angemeldet haben, oder

 –  wenn die voraussichtlich erforderlichen Mitteln nicht 
in relation zum voraussichtlichen  erfolg stehen.

4.  der errichtende beschluss hat das thema, die voraus-
sichtliche dauer und die voraussichtlichen kosten des 
kompetenzzentrums zu beinhalten.

5.  über die beschlussfassung nach einem Antrag auf er-
richtung eines kompetenzzentrums sind die Antragstel-
ler umgehend nach beschlussfassung begründet zu in-
formieren.

(3) koordination und Controlling von kompetenzzentren:
1.  Auf bundesebene obliegt die koordination und das Con-

trolling von kompetenzzentren dem für Organisation 
zuständigen Mitglied der Geschäftsleitung.

2.  Auf Landesebene obliegt die koordination und das 
 Controlling von kompetenzzentren dem/der Landes-
sekretärin.

(4) information über kompetenzzentren:
1.  Anträge auf errichtung, beschlüsse über die errichtung 

von kompetenzzentren, hinweise über die Möglich-
keiten der teilnahme und die ergebnisse sind in geeig-
neter Form zu veröffentlichen.

2.  die Landessekretärinnen haben über alle kompetenz-
zentren im Land laufend an das für Organisation zu-

ständige Mitglied der Geschäftsleitung des ÖGb zu be-
richten.

3.  der bundesvorstand und die Landesvorstände sind lau-
fend von den koordinierenden  sekretärinnen über den 
stand der kompetenzzentren auf der jeweiligen ebene 
zu informieren.

(5) teilnahme an kompetenzzentren:
1.  Zur teilnahme an kompetenzzentren sind Mitglieder 

von betrieblichen Vertretungsorganen der Arbeitneh-
merinnen (betriebsräten, Personalvertretungen, Jugend-
vertrauensräten und behindertenvertrauenspersonen) 
berechtigt.

2.  interessentinnen haben sich zur teilnahme an einem 
kompetenzzentrum anzumelden und eintragen zu las-
sen.

(6) Vertretung der kompetenzzentren in den Vorständen:
1.  die koordinierenden sekretärinnen haben mit den An-
tragstellerinnen einen Vorschlag für Wahlen eines/r Vertre-
ters/in des jeweiligen kompetenzzentrums zu erstellen.
2.  dieser Vorschlag ist dem bundesvorstand des ÖGb bzw. 

dem Landesvorstand zur Genehmigung vorzulegen.
3.  die interessentinnen wählen für die dauer des kompe-

tenzzentrums einen/eine Vertreterin mit stimmrecht in 
den Vorstand der jeweiligen ebene (bundesvorstand, 
Landesvorstand).
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4.  bei der Präsentation von endberichten im bundesvor-
stand bzw. Landesvorstand können bis zu drei Vertrete-
rinnen eines kompetenzzentrums anwesend sein.

(7) beendigung von kompetenzzentren:
kompetenzzentren enden
1.  durch Ablauf der beschlossenen dauer;
2.  durch beschluss des bundesvorstandes bzw. Landesvor-

standes auf Antrag des/r Vertreters/in vor Ablauf der be-
schlossenen dauer;

3.  durch beschluss des bundesvorstandes bzw. Landesvor-
standes wegen nichterreichbarkeit der Ziele von kom-
petenzzentren. 

 darunter ist auch eine zu geringe Anzahl an interessen-
tinnen zu verstehen. kompetenzzentren ab 100 regel-
mäßig teilnehmenden interessentinnen haben eine aus-
reichende Anzahl an interessentinnen.

§ 12 themen- und funktionSforen

(1) themenforen
1.  themenforen sind zeitlich begrenzt bestehende Platt-

formen auf bundes-, Landes- oder  regionalebene für 
Mitglieder, innerhalb derer die interessentinnen die 
Möglichkeit haben, sich zu gewerkschaftsrelevanten 
themen auszutauschen.

2.  § 11 Abs. 2 bis 7 sind sinngemäß auf themenforen an-
zuwenden, wobei  20 regelmäßig teilnehmende interes-
sentinnen ausreichend sind. die koordination und das 
Controlling erfolgen ehrenamtlich.

(2) Funktionsforen
1.  Funktionsforen sind Plattformen auf bundes-, Landes- 

oder regionalebene von Gruppen von Mitgliedern mit 
denselben spezifischen Aufgaben und interessen (bei-
spiele: Personalvertreterinnen in der hoheitsverwaltung, 
betriebsrätinnen in kMus, sicherheitsvertrauensper-
sonen, behindertenvertrauenspersonen, Gleichbehand-
lungsbeauftragte, Jugendvertrauensrätinnen in han-
delsbetrieben).

2.  in Funktionsforen können sich diese Personen vernet-
zen, austauschen und an der Gestaltung der gewerk-
schaftlichen Positionen zu deren Aufgaben und interes-
sen teilnehmen.

3.  § 11 Abs. 2 bis 7 sind sinngemäß auf Funktionsforen 
anzuwenden, wobei sich die berechtigung zur Antrag-
stellung auf errichtung eines Funktionsforums und die 
teilnahme an einem Funktionsforum nach der Zugehö-
rigkeit zu einer Gruppe von Mitgliedern mit denselben 
spezifischen Aufgaben und interessen im sinne der Z 1 
richtet. 20 regelmäßig teilnehmende interessentinnen 
sind ausreichend. 

 die koordination und das Controlling erfolgen ehren-
amtlich.

§ 13 fraktionen

der ÖGb ist überparteilich. die Willensbildung erfolgt durch 
die Gewerkschaften. Fraktionen und Gruppierungen ge-
währleisten jedoch den notwendigen weltanschaulichen 
spielraum. Fraktionen und Gruppierungen haben eine we-
sentliche bedeutung für die existenz und stärke eines ein-
heitlichen ÖGb. die §§ 13a bis 13e regeln die Aufgaben, die 
Anerkennung und die finanziellen unterstützungsmöglich-
keiten von Fraktionen.

§ 13a aufgaben und Pflichten der fraktionen

den Fraktionen obliegen insbesondere folgende Aufgaben:
1. unterstützung der beschlüsse und Zielsetzungen des 

ÖGb, vor allem die Wahrung eines einheitlichen Gewerk-
schaftsbundes;

2.  Mitgliederwerbung für den ÖGb;
3.  durchführung gewerkschaftspolitischer bildungsarbeit;
4. durchsetzung und Förderung von Gewerkschafts-

interessen in ihnen nahestehenden Parteien, Verbän-
den, Gruppen und damit verbundene Öffentlichkeits-
arbeit.foto: StePhanie hofSchLäGer/PixeLio.de
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§ 13b anerkennung als fraktion
(1) die Anerkennung als Fraktion erfolgt über beschluss 
des bundesvorstandes für die bundesebene, über be -
schluss des Landesvorstandes für die Landes- und regio-
nalebene.

(2) die Anerkennung als Fraktion auf bundesebene bedeu-
tet das recht auf mindestens ein Mandat im bundesvor-
stand. die Anerkennung als Fraktion auf Landesebene das 
recht auf mindestens ein Mandat im Landesvorstand, die 
Anerkennung als Fraktion auf regionalebene das recht auf 
mindestens ein Mandat im regionalvorstand.

(3) der nachweis der erfüllung der Anerkennungskriterien 
obliegt der antragstellenden Gruppe.

§ 13c anerkennungskriterien

Für die beschlussfassung sind die folgenden Anerkennungs-
kriterien zugrundezulegen:

(1) bundesebene

Für die Anerkennung als bundesfraktion sind folgende kri-
terien zu erfüllen:
1.  Geschäftsordnung mit bekenntnis zu demokratie und 

überparteilichem Gewerkschaftsbund;
2.  Organisationsstrukturen in mindestens zwei Gewerk-

schaften (bundesgremium, Mandate als betriebsrätin 
oder Personalver treterin);

3.  Organisationsstrukturen in mindestens drei bundeslän-
dern (Landesfraktion, Mandate als betriebsrätin oder 
Personalvertreterin);

4.  bundesorganisation.

(2) Landesebene
Für die Anerkennung als Landesfraktion sind folgende kri-
terien zu erfüllen:
1.  Geschäftsordnung mit bekenntnis zu demokratie und 

überparteilichem Gewerkschaftsbund;

2.  Organisationsstrukturen in mindestens drei betrieben 
bzw. dienststellen (Mandate als  betriebsrätin oder Per-
sonalvertreterin);

3.  Organisationsstrukturen in mindestens zwei Gewerk-
schaften (Mandate als betriebsrätin oder Personalvertre-
terin).

(3) regionalebene
Für die Anerkennung als regionalfraktion sind folgende kri-
terien zu erfüllen:
1.  Geschäftsordnung mit bekenntnis zu demokratie und 

überparteilichem Gewerkschaftsbund;
2.  Organisationsstrukturen in mindestens drei betrieben 

bzw. dienststellen (Mandate als  betriebsrätin oder Per-
sonalvertreterin).

(4) Gewerkschaftsebene
Jede Gewerkschaft muss eine Fraktionsordnung vom Vor-
stand der Gewerkschaft beschließen lassen, die vom bun-
desvorstand zu bestätigen ist.

(5) Voraussetzung für die Anerkennung von betriebsrä-
tinnen- oder Personalvertreterinnenmandaten ist die auf-
rechte ÖGb-Mitgliedschaft der be triebsrätin/des betriebs-
rates oder Personalvertreterin/Personalvertreters und eine 
gewerkschaftliche Organisation im betrieb oder in der 
dienst stelle. 

§ 13d Persönliche kriterien zur wahl oder kooptierung in 
den Bundesvorstand, den Landesvorstand, in den regional-
vorstand oder in Gewerkschaftsgremien

(1) Zur Wahl oder kooptierung in den bundesvorstand, 
in den Landesvorstand, in den regionalvorstand oder in 
Gewerkschafts gremien sind folgende  kriterien zu erfüllen:
1.  aufrechte ÖGb-Mitgliedschaft;
2.  Gewerkschaftsfunktion bzw. betriebsratsmitglied, Ver-

trauensperson, Personalvertreterin, Jugendvertrauens-
rätin, beschäftigungsverhältnis zum ÖGb.

Stark
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(2) Anerkannt können nur Funktionen werden, die sich aus 
dem statut, Geschäftsordnungen und Arbeitsrichtlinien des 
ÖGb, der Gewerkschaften oder Abteilungen des ÖGb er-
geben bzw. Funktionen aufgrund des Arbeitsverfassungs-
gesetzes bzw. entsprechender regelungen (Gesetze und 
Verordnungen) bezüglich der Personalvertretungen in öf-
fentlichen diensten.

§ 13e finanzielle unterstützung der aufgaben der aner-
kannten Bundesfraktion

die anerkannten bundesfraktionen können für die erfül-
lung ihrer Aufgaben gemäß § 13a  angemessene finanzielle 
Förderungen erhalten. Auch die Gewerkschaften können 
Mittel zur angemessenen Förderung der Aufgaben der Frak-
tionen aufwenden.
der ÖGb-Vorstand bzw. der Vorstand/das Präsidium der zu-
ständigen Gewerkschaft kann den anerkannten Fraktionen 
personelle und materielle unterstützung zur Verfügung 
stellen.

§ 14 organisation der Gewerkschaften

die Organisation der Gewerkschaften wird vom Gewerk-
schaftstag jeder einzelnen Gewerkschaft nach den in den fol-
genden Paragraphen festgelegten Grundsätzen bestimmt.

§ 15 Gewerkschaftstag und Gliederung der Gewerkschaften

(1) Jede Gewerkschaft hat innerhalb eines Zeitraumes von 
spätestens fünf Jahren ihren  ordentlichen Gewerkschafts-
tag abzuhalten.
die delegierten zum Gewerkschaftstag werden von den 
Mitgliedern gewählt. der Frauen anteil ist verpflichtend 
mindestens aliquot der weiblichen Mitgliederzahl zu be-
rücksichtigen. die Wahlordnung für die delegierten zum 
Gewerkschaftstag wird in der Geschäftsordnung der Ge-
werkschaft festgelegt.

(2) die Gewerkschaftstage sind zuständig:
1.  zur beschlussfassung über die Geschäftsordnung des 

Gewerkschaftstages;
2.  zur entgegennahme des rechenschaftsberichtes des 

Vorstandes unter einschluss der rechnungsabschlüs-
se, die seit dem letzten Gewerkschaftstag erstellt wur-
den und des rechenschaftsberichtes des kontrollaus-
schusses und der schiedskommission;

3.  zur Wahl der/des Vorsitzenden und des Vorstandes der 
Gewerkschaft, des kontrollausschusses und der schieds-
kommission;

4.  zur beschlussfassung über die Geschäftsordnung (Wahl-
ordnung) der Gewerkschaft;

5.  zur beschlussfassung über die Aufgaben, die den Ge-
werkschaften nach den bestimmungen der statuten des 
ÖGb und dieser Geschäftsordnung zustehen.

(3) die Gewerkschaften können zur erfassung und be-
treuung der Mitglieder und zur Gewährleistung eines 
höchstausmaßes von Mitarbeit und Mitbestimmung unter-
gliederungen schaffen. Als solche kommen in betracht:
1.  nach sachlichen bereichen: z. b. sektionen, Fachgrup-

pen, branchengruppen,  unterfachgruppen, betriebs-
gruppen;

2.  nach örtlichen bereichen: z. b. Landesgruppen, regions-
gruppen, bezirksgruppen, Ortsgruppen, Zahlstellen;

3.  nach Arbeitsbereichen: Abteilungen z. b. für Jugend und 
Frauen.

(4) die Organisation der Gewerkschaften und ihrer unter-
gliederungen wird durch eine vom Gewerkschaftstag jeder 
Gewerkschaft zu beschließenden Geschäftsordnung be-
stimmt.

§ 16  Vertretung der Gewerkschaften nach außen

die Vertretung nach außen erfolgt unter beachtung des § 
22 der statuten des ÖGb durch die/den Vorsitzende/n und 
einen/eine Leitenden/Leitende sekretärin (z. b. Zentralse-
kretärin, bundesgeschäftsführerin), im Verhinderungsfall 
durch deren stellvertreterinnen.
inwieweit schriftliche Ausfertigungen der Gegenzeichnung 
durch den/die erste/n  sekretärin bedürfen oder an andere 
Mitglieder des Vorstandes oder sekretärinnen übertragen 
werden können, wird durch die Geschäftsordnung der Ge-
werkschaft  bestimmt.

§ 17 Beschäftigte der Gewerkschaften

Alle in den Gewerkschaften hauptberuflich beschäftigten 
sind Arbeitnehmerinnen des ÖGb. die Anstellung, die Ge-
währung von außerordentlichen Zuwendungen und stan-
desführung hat nach den bestimmungen des § 11b Abs. 6 
der statuten des ÖGb und § 7 Abs. 1 zu erfolgen.
eine endgültige Anstellung kann erst erfolgen, wenn der 
von der Gewerkschaft  gestellte  Antrag die Zustimmung 
des Vorstandes des ÖGb gefunden hat, sofern nicht der Vor-
stand das Zustimmungsrecht gemäß § 11b Abs. 6 der sta-
tuten des ÖGb, übertragen hat.

§ 18 mitGLiedSchaft

(1) die Mitgliedschaft zum ÖGb steht ausschließlich natür-
lichen Personen offen und wird durch freiwilligen beitritt 
erworben. über die Aufnahme entscheidet der Gewerk-
schaftsvorstand. durch die Aufnahme des Mitglieds in eine 
Gewerkschaft wird die Mitgliedschaft zum ÖGb begründet.

(2) die Gewerkschaft ist berechtigt, die Aufnahme abzuleh-
nen, wenn:
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1.  die/der Anmeldende wegen eines Verbrechens oder we-
gen einer aus Gewinnsucht begangenen straftat oder 
wegen einer solchen übertretung gerichtlich bestraft 
wurde, ohne dass die rechtsfolgen durch Zeitablauf er-
loschen sind oder die Verurteilung getilgt ist;

2.  durch die Aufnahme die interessen des ÖGb, der Ge-
werkschaft oder deren Mitglieder nachweisbar geschä-
digt werden.

(3) der Person, deren Aufnahme von einer Gewerkschaft ab-
gelehnt wurde, steht binnen 14 tagen nach Zustellung der 
Ablehnungsmitteilung das recht der beschwerde an den 
bundesvorstand zu, der vereinsintern endgültig entschei-
det.

(4) die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitglieds 
ist an die Zustimmung des bundesvorstandes gebunden. 
Mit der Wiederaufnahme entsteht eine neue Mitgliedschaft. 
Aus früheren Mitgliedschaften können keine rechte abge-
leitet werden.

(5) Jede Gewerkschaft ist zur Aufnahme aller Personen be-
rechtigt, die zum Wirkungskreis der Gewerkschaft gehören.
Andere Aufnahmebewerberinnen sind der sachlich zustän-
digen Gewerkschaft zur Aufnahme zuzuweisen.
eine gleichzeitige Zugehörigkeit zu mehreren Gewerk-
schaften ist nur im gegenseitigen einvernehmen der betref-
fenden Gewerkschaften möglich.
bei Ausübung mehrerer berufe ist in der regel eine mehr-
fache Mitgliedschaft anzuer kennen.

(6)
1.  die Mitgliedschaft zum ÖGb kann nach eintritt in den 

ruhestand nicht erstmals erworben werden.
2.  eine bestehende Mitgliedschaft bleibt bei übertritt in 

den ruhestand oder den Pensions-(renten-)bezug auf-
recht.

3.  Personen, die mit einem Mitglied aufgrund aufrechter 
ehe oder eheähnlicher Lebens gemeinschaft in einem 
gemeinsamen haushalt gelebt haben, können nach 
dem tod des Mitglieds eine Mitgliedschaft erwerben, 
wenn sie nicht Mitglieder nach dem § 1 Abs. 1 sind oder 
werden können (Anschlussmitgliedschaft).

§ 19 ZuordnunG der mitGLieder Zu GewerkSchaften

die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft richtet sich nicht 
nach der beruflichen Qualifikation und der Art der beruf-
lichen tätigkeit, sondern nach der Art des betriebes (der 
dienststelle), in dem (der) das Mitglied tätig ist.
eine Ausnahme von diesem Grundsatz findet nur bezüglich 

der unterscheidung zwischen  Arbeiterinnen und Angestell-
ten statt.

§ 20 wechSeL der mitGLiedSchaft

(1) ergibt sich durch einen Wechsel der beschäftigung die 
Zuständigkeit einer anderen  Gewerkschaft, so hat die über-
weisung (der übertritt) des Mitglieds an die durch die neue 
beschäftigung zuständig gewordene Gewerkschaft unter 
Wahrung der erworbenen Anwartszeiten zu erfolgen, doch 
kann in diesem Fall das Gewerkschaftsmitglied die frühere 
Gewerkschaftszugehörigkeit beibehalten:
1.  wenn es sich um eine nur vorübergehende, den Zeit-

raum von drei Monaten nicht übersteigende berufsän-
derung handelt oder

2.  mit rücksicht auf bestehende sondereinrichtungen das 
Mitglied in seiner bisherigen  Gewerkschaft verbleiben 
will und die Vorstände der beiden Gewerkschaften zu-
stimmen.

(2) Während der Zeit einer Arbeitslosigkeit und nach eintritt 
in den ruhestand kann die Gewerkschaftszugehörigkeit 
nicht gewechselt werden.

§ 21  mitGLiedSchaft Bei  
auSLändiSchen GewerkSchaften

(1) Zeiten der Mitgliedschaft, die bei ausländischen Ge-
werkschaften erworben wurden, gelten als inländische Mit-
gliedszeiten, wenn hierüber ein Gegenseitigkeitsverhältnis 
zum ÖGb und der ihm angehörenden Gewerkschaften be-
steht und Zeiten der Mitgliedschaft beim ÖGb unmittelbar 
vorausgingen oder nachfolgten.

(2) besteht kein Gegenseitigkeitsverhältnis, können Mit-
gliedszeiten bei ausländischen Gewerk schaften nicht als 
Mitgliedszeiten beim ÖGb angerechnet werden.
der Vorstand der zuständigen Gewerkschaft kann in diesem 
Fall ein ruhen der Mitgliedschaft beim ÖGb bis zu drei Jah-
ren beschließen.
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§ 22 LandeSGeSchäftSLeitunGen

(1) Zum Zwecke des einheitlichen Wirkens, der gegensei-
tigen unterstützung und der durchführung der beschlüsse 
der Gewerkschaftskongresse und des bundesvorstandes 
des ÖGb und gemeinsamer Aufgaben der dem ÖGb ange-
hörenden Gewerkschaften in den bundesländern sowie der 
Vertretung der Gewerkschaften ohne Landessekretariate 
werden Landesgeschäftsleitungen des ÖGb errichtet.

(2) der/die vom bundesvorstand des ÖGb nach Abgabe 
einer empfehlung des Landesvorstandes bestellte Landes-
sekretärin führt die Geschäfte der Landesgeschäftsleitung 
hauptberufl ich im einvernehmen mit dem Landesvorstand 
und ist dem bundesvorstand bzw. der  Geschäftsleitung des 
ÖGb für die Führung ihrer/seiner Geschäfte verantwortlich 
und an  deren Weisungen und beschlüsse gebunden.

(3) der/die Landessekretärin hat innerhalb der ersten vier 
Monate eines jeden Jahres  einen ausführlichen bericht über 
die tätigkeit des Landesvorstandes und ihre fi nanzielle Ge-
barung im vergangenen Jahr der Geschäftsleitung des ÖGb 
zu erstatten.

§ 23  frauenanteiL der Gremien 
in den LandeSorGaniSationen

der Frauenanteil in den Organen des ÖGb, wie auch der An-
teil der Frauen bei delegierungen durch Gewerkschaften in 
Organe des ÖGb muss verpfl ichtend aliquot mindestens der 

weiblichen Mitgliederzahl entsprechen, wobei mindestens 
eine Vertreterin vom jeweils zustän digen Gremium der 
Frauenabteilung zu nominieren ist.

§ 24 LandeSkonferenZ

§ 24a Zusammensetzung der Landeskonferenz
(1) stimmberechtigte delegierte sind:
1.  die delegierten der Gewerkschaften.
den delegiertenschlüssel bestimmt der Landesvorstand.
die Vertreterinnen der Gewerkschaften werden vom jewei-

ligen regionalen Leitungsorgan gewählt.
2.  die stimmberechtigten Mitglieder des Landesvor-

standes.

(2) beratende Mitglieder sind:
1.  die Mitglieder des kontrollausschusses;
2.  die Landessekretärinnen der Gewerkschaften;
3.  die regionalsekretärinnen, soweit sie nicht von den Ge-

werkschaften delegiert werden;
4.  die beratenden Mitglieder des Landesvorstandes.

§ 24b aufgaben der Landeskonferenz

die Aufgaben der Landeskonferenz sind:
1.  die entgegennahme des berichtes des/der Landesse-

kretärs/in, des Landesvorstandes und des kontrollaus-
schusses;

2.  die beratung und beschlussfassung über Anträge des 
Landesvorstandes, der Landes- oder regionalorgani-

ii.  GeSchäftSordnunG der LandeSorGaniSationen

Stark
SoZiaL Gerecht

dein Partner in der arBeitSweLt.
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sationen der Gewerkschaften und der regionalorga-
nisationen des ÖGb im rahmen der statuten und der 
 Geschäftsordnung des ÖGb;

3.  die Wahl der/des Vorsitzenden und von höchstens vier 
stellvertreterinnen (Präsidium des Landesvorstandes);

4.  die Wahl der Mitglieder des kontrollausschusses.

§ 24c abwicklung der Landeskonferenz

(1) die einberufung der Landeskonferenz erfolgt durch das 
Präsidium des Landesvor standes.

(2) eine außerordentliche Landeskonferenz kann jederzeit 
im einvernehmen mit dem bundesvorstand oder über des-
sen Auftrag bzw. über beschluss des kontrollausschusses 
einberufen werden.

(3) die ordentliche Landeskonferenz wird spätestens jedes 
vierte Jahr abgehalten.

(4) die einberufung muss mindestens sechs Wochen vor 
ihrer Abhaltung dem bundesvorstand, allen Gewerkschafts-
zentralen und den Landes- oder regionalorganisationen 
der  Gewerkschaften bekannt gegeben werden.

(5) Mit der einberufung der Landeskonferenz ist gleichzeitig 
die tagesordnung mitzuteilen.

(6) den Vorsitz in der Landeskonferenz führt die/der Vorsit-
zende des Landesvorstandes oder deren/dessen stellvertre-
terin.

§ 24d Beschlüsse der Landeskonferenz

(1) die Landeskonferenz ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die hälfte der stimmberechtigten delegierten anwesend ist.
(2) die beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen gültigen stimmen gefasst. stimmengleichheit gilt 
als Ablehnung des Antrages.

§ 25 LandeSVorStand

§ 25a Zusammensetzung des Landesvorstandes
(1) stimmberechtigte Mitglieder
der Landesvorstand besteht aus dem Präsidium sowie wei-
teren höchstens 25 Mitgliedern.
stimmberechtigte Mitglieder sind:
1.  die stimmberechtigten Mitglieder des Präsidiums des 

Landesvorstandes.
2.  die Vertreterinnen der Gewerkschaften.
 die Anzahl der Vertreterinnen der einzelnen Gewerk-

schaften im Landesvorstand wird vom Landesvorstand 

selbst bestimmt. die Gewerkschaften sind dabei ent-
sprechend ihrer Mitgliederzahl zu berücksichtigen, wo-
bei jedoch jede Gewerkschaft nach Möglichkeit vertre-
ten sein soll.

 die Vertreterinnen der Gewerkschaften werden vom je-
weiligen Landesleitungsorgan bzw.  regionalen Leitungs-
organ gewählt.

3.  die regionalvorsitzenden.
4.  die Vertreterinnen der Abteilungen.
 Zu berücksichtigen sind Vertreterinnen der Frauen, Ju-

gendlichen und Pensionistinnen.
5.  die Vertreterinnen der auf Landesebene anerkannten 

Fraktionen gemäß § 13b.
6.  die kooptierten Mitglieder.

(2) beratende Mitglieder sind:
die beratenden Mitglieder des Präsidiums des Landesvor-
standes.

(3) stimmberechtigte Mitglieder, die aber nicht in die 
höchstzahl von 25 einzurechnen sind:
1.  weitere Vertreterinnen der Gewerkschaften in der An-

zahl der regionalvorsitzenden nach § 25a (1) Z 3;
2. die Vertreterinnen von kompetenzzentren des Landes-

vorstandes;
3.  die Vertreterinnen von themen- oder Funktionsforen 

des Landesvorstandes.
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(4) ersatzmitglieder:
Für die delegierten nach Abs. 1 Z 2, 4 und 5 kann der Vor-
stand (das Präsidium) der jeweiligen Gewerkschaft, der je-
weiligen Fraktion bzw. der jeweiligen Abteilung für jede/n 
delegierte/n jeweils eine/n ersatzdelegierte/n nennen. 
 ersatzdelegierte können ausschließlich für den Fall der Ver-
hinderung des/r delegierten an den sitzungen des Landes-
vorstandes teilnehmen. eine/ein ersatz delegierte/r kann 
nur eine/n delegierte/n vertreten.

(5) Alle Funktionen im Landesvorstand sind ehrenamtlich.

(6) bei den Vertreterinnen der Gewerkschaften ist auf das 
fraktionelle stärke verhältnis innerhalb der jweiligen Ge-
werkschaft bedacht zu nehmen.

§ 25b aufgaben des Landesvorstandes

die Aufgaben des Landesvorstandes sind:
1.  informationen über die entwicklungen in Wirtschaft 

und Gesellschaft des bundeslandes, besonders in der 
Arbeitswelt laufend erheben, sammeln und verwer - 
ten; 

 die entwicklung  analysieren, die Analyseergebnisse be-
werten und daraus Forderungen bzw. Programme zur 
sicherung oder Verbesserung der Lage der Arbeitneh-
merinnen im bundesland ableiten;

2.  Vertretung der Ziele des ÖGb gegenüber den Landta-
gen und der Landesregierung, besonders in jenen An-
gelegenheiten, die nach der bundesverfassung in den 
kompetenzbereich der Länder fallen, wie z. b. Angele-
genheiten der eu-regionalpolitik, der sozialhilfe, der 
Wohnbauförderung oder der raumordnung;

3.  der beschluss über die erstattung von Vorschlägen für 
Vertreterinnen in wirtschaftliche und soziale körper-
schaften;

4.  Zusammenarbeit mit den gesetzlichen interessenvertre-
tungen im bundesland;

5.  die durchführung gemeinsamer Aktionen;
6.  die zeitlich befristete benennung von bereits haupt- 

oder ehrenamtlich tätigen Mitgliedern als gewerkschaft-
liche Vertrauenspersonen. Mit der benennung werden 
die dauer, die  konkreten Aufgaben, wie auch der räum-
liche Wirkungsbereich einer gewerkschaftlichen Vertrau-
ensperson beschrieben. Gewerkschaftliche Vertrauens-
personen können in bereichen mit  außergewöhnlichen 
gewerkschaftlichen Voraussetzungen oder rahmenbe-
dingungen eingesetzt werden (z. b. einkaufszentren, 
saison regionen, technologieparks);

7.  beschlussfassungen zu kompetenzzentren, themen- 
und Funktions foren auf Landes ebene;

8.  die Förderung des gewerkschaftlichen bildungswesens;
9.  die bestimmung des delegiertenschlüssels zur Landes-

konferenz;
10. die bestellung eines/r geschäftsführenden Vorsitzenden 

aus dem kreis der stellvertreterinnen im Falle des Aus-
scheidens des/r Vorsitzenden;

11. die bestimmung der Anzahl der Vertreterinnen der ein-
zelnen Gewerkschaften im Landesvorstand;

12. die erstellung eines budgets (§ 27);
13. Mitwirkung an der bestellung des/r Landessekretärs/in 

im sinne des § 22 Abs. 2;
14. Mitwirkung an der Führung der Landesgeschäftsfüh-

rung;
15. Mitwirkung an der einberufung der regionalkonfe-

renzen einschließlich der Festlegung des delegierten-
schlüssels;

16. einberufen einer außerordentlichen regionalkonferenz;
17.  die Antragstellung zur errichtung von regionalse-

kretariaten an den bundesvorstand;
18. Mitwirkung an der Führung der regionalsekretariate;
19. Mitwirkung an Vorsprachen der regionalvorstände bei 

Landesbehörden;
20. besondere Ausgaben der regionalvorstände beim ÖGb-

Vorstand beantragen.

§ 25c abwicklung der Sitzungen des Landesvorstandes

(1) die Geschäftsführung des Landesvorstandes besorgt 
der/die Landessekretärin des ÖGb.foto: StePhanie hofSchLäGer/PixeLio.de
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(2) die einladung erfolgt im Auftrag der/des Vorsitzenden 
durch den/die Landessekretärin.

(3) die sitzungen des Landesvorstandes sind nach bedarf, 
in der regel einmal monatlich, mindestens aber sechsmal 
jährlich, abzuhalten. 

(4) die sitzungen des Landesvorstandes werden von der/
vom Vorsitzenden oder bei deren/dessen Verhinderung von 
einer/einem ihrer/seiner stellvertreterinnen geleitet.

§ 25d Beschlüsse des Landesvorstandes

(1) der Landesvorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die hälfte der Mitglieder anwesend ist.

(2) beschlüsse nach § 25b Z 10 werden ohne die stimmen 
der stimmberechtigten Mitglieder des Präsidiums des Lan-
desvorstandes gefällt.

(3) die beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen gültigen stimmen gefasst. stimmengleichheit gilt 
als Ablehnung des Antrages.

§ 26 PräSidium

§ 26a Zusammensetzung
(1) stimmberechtigte Mitglieder des Präsidiums des Lan-
desvorstandes sind:
1.  die/der Vorsitzende und
2.  ihre/seine höchstens vier stellvertreterinnen.

(2) beratende Mitglieder des Präsidiums des Landesvor-
standes sind:
1.  der/die Landessekretärin,
2.  der/die Vorsitzende des kontrollausschusses,
3.  je ein/e Vertreterin der Frauen-, Jugend- und Pensionis-

tinnenabteilung des ÖGb.

§ 26b aufgaben
(1) die Landeskonferenz ist vom Präsidium des Landesvor-
standes einzuberufen.

(2) dem Landesvorstand bleibt es vorbehalten, die erledi-
gung laufender Geschäfte an sein Präsidium abzutreten.

§ 27 aufBrinGunG der mitteL
(1) die Mittel für die laufende Geschäftsführung des Lan-
desvorstandes werden von der Zentrale des ÖGb getragen.

(2) der Landesvorstand hat alljährlich spätestens einen 
Monat vor beginn des neuen Geschäftsjahres, das mit dem 
kalenderjahr zusammenfällt, ein budget für den voraus-
sichtlichen bedarf zu erstellen und zur Genehmigung vor-
zulegen.

§ 28 ZuSammenarBeit mit den GewerkSchaften
(1) Landeskoordinationsausschuss
1.  der/die Landessekretärin ist mit den regionalen Organi-

sationseinheiten der Gewerkschaften für die durchfüh-
rung der Aufgaben und die umsetzung der beschlüsse 
des Landesvorstandes verantwortlich.

2.  Zur umsetzung der dem Landesvorstand obliegenden 
Aufgaben (§ 25b) und zur koordinierung mit den Auf-
gaben der Landessekretariate bzw. regionalen sekretari-
ate der Gewerkschaften hat der/die Landessekretärin zu 
regelmäßigen Zusammenkünften mit den Landes- bzw. 
regionalsekretärinnen der Gewerkschaften einzuladen 
(Landeskoordinationsausschuss).

3.  der Landeskoordinationsausschuss hat überdies die 
Aufgabe, den einsatz der Mitarbeiterinnen bei ge-
meinsamen Aktionen und bei der einrichtung von fl ä-
chendeckenden Mitgliederansprechstellen zu koor-
dinieren.

4.  den Vorsitz im Landesskoordinationsausschuss führt 
der/die Landessekre tärin.

Stark
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(2) informationspfl icht
die jeweiligen Landes- bzw. regionalen sekretariate der 
Gewerkschaften sind verpfl ichtet, über Lohnbewegungen, 
streiks oder Aussperrungen sowie wichtige gewerkschaft-
liche ereignisse umgehend an die Landesgeschäftsleitung 
des ÖGb zu berichten.

(3) Zu den Landes-, regional- und bezirkskonferenzen der 
einzelnen Gewerkschaften ist der Landesvorstand einzula-
den. er ist berechtigt, durch delegierte mit beratender stim-
me teilzunehmen.

(4) Zur Anlage einer übersichtlichen statistik über die stärke 
der Gewerkschaften in dem betreff enden bundesland, über 
Lohn- oder Arbeitsverhältnisse und sonstige zur durchfüh-
rung gewerkschaftlicher Aufgaben notwendige daten sind 
die  sekretariate, Ortsgruppen und Zahlstellen der Gewerk-
schaften verpfl ichtet, die  erforderlichen daten terminge-
recht an die Landesgeschäftsleitung des ÖGb zu übermitteln.

§ 29 kontroLLauSSchuSS

§ 29a Zusammensetzung
(1) der kontrollausschuss besteht aus fünf Mitgliedern und 
ebenso vielen ersatzmitgliedern.
die Wahl des kontrollausschusses erfolgt durch die ordent-
liche Landeskonferenz.
Vertreterinnen der auf Landesebene anerkannten Frakti-
onen sind zu berücksichtigen.
seine Funktionsdauer währt bis zur nächsten ordentlichen 
Landeskonferenz.

(2) der kontrollausschuss wählt aus seiner Mitte eine/einen 
Vorsitzende/n.

(3) der/die gewählte Vorsitzende darf nicht der stärksten 
auf Landesebene anerkannten  Fraktion angehören. das 

ist die Fraktion, der die meisten fraktionell zugeordneten 
betriebs rätinnen (Personalvertreterinnen) angehören.

(4) Alle Funktionen im kontrollausschuss sind ehrenamtlich.

§ 29b aufgaben

(1) die Aufgaben des kontrollausschusses sind:
1.  die überwachung der durchführung der beschlüsse der 

Landeskonferenz;
2.  die periodische überprüfung der fi nanziellen Gebarung 

und der buchführung der Landesgeschäftsleitung.

(2) der kontrollausschuss ist verpfl ichtet, über seine Wahr-
nehmungen dem Landesvorstand, der Landeskonferenz 
und der kontrollkommission des ÖGb zu berichten.

(3) der kontrollausschuss kann bei Anwesenheit aller Mit-
glieder und mit einer Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder 
vom Landesvorstand unter Angabe von Gründen die ein-
berufung einer außerordentlichen Landeskonferenz ver-
langen. einem solchen Verlangen muss innerhalb von sechs 
Wochen entsprochen werden.

§ 29c abwicklung der Sitzungen

(1) die sitzungen werden von der/vom Vorsitzenden einbe-
rufen.

(2) die/der Vorsitzende leitet die sitzung.

Gerecht
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§ 30 frauenanteiL der Gremien in den reGionen

der Frauenanteil in den Organen des ÖGb, wie auch der An-
teil der Frauen bei delegierungen durch Gewerkschaften in 
Organe des ÖGb muss verpflichtend aliquot mindestens der 
weiblichen Mitgliederzahl entsprechen, wobei mindestens 
eine Vertreterin vom jeweils zustän digen Gremium der 
Frauenabteilung zu nominieren ist.

§ 31 reGionaLSekretariate

(1) Zum Zweck des einheitlichen Wirkens, der gegensei-
tigen unterstützung und der durchführung der beschlüsse 
der Gewerkschaftskongresse und des bundesvorstandes 
des ÖGb und gemeinsamer Aufgaben der dem ÖGb ange-
hörenden Gewerkschaften in den bundesländern sowie der 
Vertretung der Gewerkschaften ohne  eigene bezirks- oder 
regionalsekretariate werden regional sekretariate des ÖGb 
errichtet.

(2) der/die vom bundesvorstand des ÖGb bestellte regio-
nalsekretärin führt die Geschäfte des sekretariates im ein-
vernehmen mit dem zuständigen Landesvorstand und ist 
dem bundesvorstand des ÖGb bzw. dessen Geschäftslei-
tung für die Führung ihrer/seiner Geschäfte verantwortlich 
und an deren Weisungen und beschlüsse gebunden.

§ 32 reGionaLkonferenZ

§ 32a Zusammensetzung der regionalkonferenz
(1) stimmberechtigte delegierte sind:
1.  die Vertreterinnen der Gewerkschaften.
 der delegierungsschlüssel der Gewerkschaften wird je 

nach der in der region  vorhandenen Mitgliederstärke 
durch den Landesvorstand fest gesetzt.

 die Vertreterinnen der Gewerkschaften werden vom 
Leitungsorgan der jeweiligen regional organisation ge-
wählt. Verfügt eine Gewerkschaft über keine regional-

organisation, entscheiden deren Landesvorstand bzw. 
Landesleitung.

 die Gewerkschaften sollen bei der delegierung alle im 
ÖGb anerkannten Fraktionen je nach ihrer stärke be-
rücksichtigen.

2.  die Mitglieder des regionalvorstandes.

(2) beratende Mitglieder sind:
1.  die Mitglieder des kontrollausschusses;
2.  der/die regionalsekretärin des ÖGb und soweit vorhan-

den, die regionalsekretärinnen der  Gewerkschaften;
3.  die Vorsitzenden der in der region bestehenden Orts-

gruppen der  Gewerkschaften;
4.  die vom Landesvorstand aus organisatorischen Grün-

den nominierten Vertreterinnen bis zu höchstens 10 % 
der von den Gewerkschaften entsandten stimmberech-
tigten delegierten (§ 32a Abs. 1 Z 1).

§ 32b aufgaben der regionalkonferenz

die Aufgaben der regionalkonferenz sind:
1.  die Wahl der/des Vorsitzenden und von höchstens vier 

stellvertreterinnen (Präsidium des regionalvorstandes);
2.  die Wahl des kontrollausschusses;
3.  die entgegennahme von berichten;
4.  die beratung und beschlussfassung über Anträge an den 

Landesvorstand und die Landeskonferenz des ÖGb;
5.  regionale Arbeitsprogramme beraten und beschließen.

§ 32c abwicklung der regionalkonferenz

(1) die regionalkonferenz ist nach rücksprache mit dem 
Landesvorstand durch die/den regionalvorsitzende/n und 
den/die regionalsekretärin des ÖGb einzuladen.

(2) die ordentliche regionalkonferenz wird jedes vierte Jahr 
im einvernehmen mit dem Landesvorstand abgehalten.

(3) eine außerordentliche regionalkonferenz kann über 
Auftrag des bundesvorstandes abgehalten werden, oder 
wenn der Landesvorstand eine regionalkonferenz als not-
wendig erachtet.

iii.  GeSchäftSordnunG der reGionaLorGaniSationen
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(4) Von der einladung sind neben dem Landesvorstand zu 
benachrichtigen:
1.  der Vorstand des ÖGb;
2.  die Landesgeschäftsleitung des jeweils zuständigen 

Landesvorstandes;
3.  die jeweiligen Landesgruppen (Landesleitungen) der 

Gewerkschaften.

(5) die einladung hat spätestens drei Wochen vor Abhal-
tung der regionalkonferenz zu erfolgen.

(6) Mit der einladung der regionalkonferenz ist gleichzeitig 
die tagesordnung mitzuteilen.

(7) den Vorsitz in der regionalkonferenz führt die/der Vor-
sitzende des regionalvorstandes oder, bei deren/dessen 
Verhinderung, deren/dessen stellvertreterin.

§ 32d Beschlüsse der regionalkonferenz

(1) die regionalkonferenz ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die hälfte der stimmberechtigten delegierten anwesend ist.

(2) die beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen gültigen stimmen gefasst. stimmengleichheit gilt 
als Ablehnung des Antrages.

§ 33 reGionaLVorStand

§ 33a Zusammensetzung des regionalvorstandes
(1) stimmberechtigte Mitglieder
der regionalvorstand besteht aus dem Präsidium des re-
gionalvorstandes sowie weiteren höchstens 25 Mitgliedern.
stimmberechtigte Mitglieder sind:
1.  die Mitglieder des Präsidiums des regionalvorstandes;
2.  Vertreterinnen der Gewerkschaften.
 die Anzahl der Vertreterinnen der einzelnen Gewerk-

schaften im regionalvorstand wird, soweit vom Landes-
vorstand nicht festgelegt, vom  regionalvorstand selbst 
bestimmt.

 die Gewerkschaften sind dabei entsprechend ihrer Mit-
gliederzahl zu berücksichtigen, wobei jedoch jede Ge-

werkschaft nach Möglichkeit vertreten sein soll, soweit 
sie in der region über eine Organisation verfügt.

 die Vertreterinnen der Gewerkschaften werden vom 
Leitungsorgan der jeweiligen regional organisation ge-
wählt. Verfügt eine Gewerkschaft über keine regional-
organisation, entscheiden deren Landesvorstand bzw. 
Landesleitung.

3. Vertreterinnen der Abteilungen.
 Zu berücksichtigen sind Vertreterinnen der Frauen, Ju-

gendlichen und Pensionistinnen.
4.  Vertreterinnen der auf regionalebene anerkannten Frak-

tionen gemäß § 13b.
5.  kooptierte Mitglieder.
6.  stimmberechtigte Mitglieder, aber nicht in die höchst-

zahl von 25 einzurechnen, sind die Vertreterinnen von 
themen- oder Funktionsforen des regionalvorstandes.

(2) beratende Mitglieder sind:
1.  der/die regionalsekretärin;
2.  die/der Vorsitzende des kontrollausschusses.

(3) ersatzmitglieder:
Für die Mitglieder nach Abs. 1 Z 2 bis 4 kann die entsen-
dende stelle für jedes stimmberechtigte Mitglied jeweils 
ein ersatzmitglied nennen. ersatz mit glieder können aus-
schließlich für den Fall der Verhinderung des stimmberech-
tigten Mitglieds an den sitzungen des regionalvorstandes 
teilnehmen. ein er satz  mitglied kann nur ein stimmberech-
tigtes Mitglied vertreten.

(4) der regionalvorstand wählt aus seiner Mitte:
1.  den/die schriftführerin und 
2.  den/die bildungsreferentin.

(5) er wählt ferner ein Mitglied, das die Verbindung mit der 
Gewerkschaftsjugend zu halten hat.

(6) Alle Funktionen im regionalvorstand sind ehrenamtlich.

§ 33b aufgaben des regionalvorstandes

die Aufgaben des regionalvorstandes sind:
1.  die Organisierung der Mitglieder;

Stark
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2.  informationen über die entwicklungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft der region, besonders in der Arbeitswelt 
laufend erheben, sammeln und verwerten; 

 die entwicklung analysieren, die Analyseergebnisse be-
werten und daraus Forderungen bzw. Programme zur 
sicherung oder Verbesserung der Lage der Arbeitneh-
merinnen in der region ab leiten;

3.  Vertretung der Ziele des ÖGb gegenüber Gemein-
den und städten sowie einrichtungen des bundes und 
Landes, deren Aufgabenbereiche auf die region be-
schränkt sind;

4.  die Vertretung von lokalen und regionalen Wünschen 
der Gewerkschaftsmitglieder bei Orts- oder bezirksbe-
hörden;

5.  Vorsprachen bei Landes- oder bundesbehörden, die im 
einvernehmen mit dem Landesvorstand bzw. dem Vor-
stand des ÖGb durchzuführen sind;

6.  durchführung von bildungs- und kulturellen Veranstal-
tungen, wie Vorträge, Wochen endkurse, theaterbesuche, 
exkursionen, Freizeitgestaltung im erweiterten sinne;

7.  soweit nicht vom Landesvorstand beschlossen, die An-
zahl der Vertreterinnen der einzelnen Gewerkschaften 
im regionalvorstand bestimmen;

8.  beschlussfassungen zu themen- und Funktionsforen auf 
regionalebene; 

9. die bestellung eines/r geschäftsführenden Vorsitzenden 
aus dem kreis der stellvertreterinnen im Falle des Aus-
scheidens des/r Vorsitzenden.

§ 33c abwicklung der Sitzungen des regionalvorstandes

(1) die Geschäftsführung des regionalvorstandes besorgt 
der/die regional sekretärin des ÖGb.

(2) die einladung erfolgt im Auftrag der/des Vorsitzenden 
durch den/die regionalsekretärin.

(3) sitzungen des regionalvorstandes haben mindestens 
einmal im Vierteljahr stattzu finden.

(4) den Vorsitz im regionalvorstand führt die/der Vorsitzen-
de oder, bei deren/dessen Verhinderung, eine stellvertre-
tende Vorsitzende/ein stellvertretender Vorsitzender.

§ 33d Beschlüsse des regionalvorstandes

(1) der regionalvorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die hälfte der Mitglieder anwesend ist.

(2) die beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen gültigen stimmen gefasst. stimmengleichheit gilt 
als Ablehnung des Antrages.

§ 34 PräSidium deS reGionaLVorStandeS

§ 34a Zusammensetzung
(1) das Präsidium des regionalvorstandes bilden die/der 
Vorsitzende und ihre/seine höchstens vier stellvertrete-
rinnen.
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(2) der/die regionalsekretärin, die/der Vorsitzende des kon-
trollausschusses, der/die schriftführerin, je ein/e Vertreterin 
der Jugend- und Pensionistinnenabteilung und der/die 
bildungs referentin gehören dem Präsidium mit beratender 
stimme an.

§ 34b aufgaben

dem regionalvorstand bleibt es vorbehalten, die erledi-
gung laufender Geschäfte an sein  Präsidium abzutreten.

§ 35 aufBrinGunG der mitteL

(1) die Mittel für die laufende Geschäftsführung des regio-
nalvorstandes  werden von der Zentrale des ÖGb getragen.
(2) beschlüsse, die über die laufenden kosten hinausge-
hende Verpflichtungen des ÖGb bewirken, werden erst 
wirksam, wenn sie über Antrag des Landesvorstands durch 
den Vorstand des ÖGb genehmigt wurden.

§ 36 ZuSammenarBeit mit den GewerkSchaften

(1) die regionalsekretariate der Gewerkschaften sind ver-
pflichtet, über Lohnbewegungen, streiks oder Aussper-
rungen und sonstige wichtige gewerkschaftliche ereig-
nisse umgehend an das regionalsekretariat des ÖGb zu 
berichten.

(2) Zu den regionalkonferenzen der einzelnen Gewerk-
schaften ist der regionalvorstand einzuladen. er ist be-
rechtigt, durch delegierte mit beratender stimme teilzu-
nehmen.

(3) Zur Anlage einer übersichtlichen statistik über die stärke 
der Gewerkschaften in dem  betreffenden bezirk, über Lohn- 
oder Arbeitsverhältnisse und sonstige zur durchführung 
 gewerkschaftlicher Aufgaben notwendige daten sind die se-
kretariate, Ortsgruppen und  Zahlstellen der Gewerkschaften 
verpflichtet, die erforderlichen daten termingerecht an die 
Landesgeschäftsleitung des ÖGb zu übermitteln.

§ 37 kontroLLauSSchuSS

§ 37a Zusammensetzung
(1) der kontrollausschuss besteht aus drei oder fünf Mitglie-
dern und ebenso vielen ersatzmitgliedern.
die Wahl des kontrollausschusses erfolgt durch die ordent-
liche regional konferenz des ÖGb.
Vertreterinnen der auf regionalebene anerkannten Frakti-
onen sind zu berücksichtigen.

seine Funktionsdauer währt bis zur nächsten ordentlichen 
regional  kon ferenz.

(2) der kontrollausschuss wählt aus seiner Mitte eine Vorsit-
zende/einen Vorsitzenden.

(3) der/die gewählte Vorsitzende darf nicht der stärksten 
auf regionalebene anerkannten  Fraktion angehören. das 
ist die Fraktion, der die meisten fraktionell zugeordneten 
betriebs rätinnen (Personalvertreterinnen) angehören.

(4) Alle Funktionen im kontrollausschuss sind ehrenamtlich.

§ 37b aufgaben

(1) die Aufgaben des kontrollausschusses sind:
1.  die überwachung der durchführung der beschlüsse der 

regionalkonferenz und des regionalvorstandes sowie
2.  die überwachung der erforderlichen Geldgebarung im 

Zusammenhang mit Veranstaltungen und eigenen ein-
richtungen (bibliothek usw.).

(2) der kontrollausschuss ist verpflichtet, über seine Wahr-
nehmungen dem  regionalvorstand, dem Landesvorstand 
und der zentralen kontrollkommission zu berichten.

(3) die sitzungen werden von der/vom Vorsitzenden einbe-
rufen.

(4) die/der Vorsitzende leitet die sitzungen.

foto: S. hofSchLaeGer/PixeLio.de
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adreSSen deS ÖSterreichiSchen  GewerkSchaftSBundeS  
und der ihm  anGehÖrenden GewerkSchaften

ÖSterreichiScher GewerkSchaftSBund
1020 Wien, Johann-böhm-Platz 1 
telefon (01) 534 44
e-Mail: oegb@oegb.at, internet: www.oegb.at

GewerkSchaft der PriVatanGeSteLLten, druck, JournaLiSmuS, PaPier
1034 Wien, Alfred-dallinger-Platz 1
telefon: 05 03 01/301
e-Mail: gpa@gpa-djp.at, internet: www.gpa-djp.at

GewerkSchaft ÖffentLicher dienSt
1010 Wien, teinfaltstraße 7
telefon (01) 534 54
e-Mail: goed@goed.at, internet: www.goed.at

GewerkSchaft der GemeindeBedienSteten-kunSt, medien, SPort,  freie Berufe
1090 Wien, Maria-theresien-straße 11,
telefon (01) 313 16 -8300
e-Mail: info@gdg-kmsfb.at, internet: www.gemeinsamstaerker.at

GewerkSchaft Bau-hoLZ
1020 Wien, Johann-böhm-Platz 1 
telefon (01) 534 44-59
e-Mail: bau-holz@gbh.at, internet: www.bau-holz.at

GewerkSchaft Vida
1020 Wien, Johann-böhm-Platz 1 
telefon (01) 534 44-79
e-Mail: info@vida.at, internet: www.vida.at

GewerkSchaft der PoSt- und fernmeLdeBedienSteten
1020 Wien, Johann-böhm-Platz 1 
telefon (01) 534 44-49
e-Mail: gpf@gpf.at, internet: www.gpf.at

die ProduktionSGewerkSchaft Pro-Ge
1020 Wien, Johann-böhm-Platz 1 
telefon (01) 534 44-69
e-Mail: office@proge.at, internet: www.proge.at
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adreSSen der LandeSorGaniSationen  
deS ÖSterreichiSchen GewerkSchaftSBundeS

BurGenLand
7000 eisenstadt, Wiener straße 7
telefon (02682) 770, Fax (02682) 770/62
e-Mail: burgenland@oegb.at, internet:  www.oegb.at/burgenland

kärnten
9020 klagenfurt, bahnhofstraße 44
telefon (0463) 58 70, Fax (0463) 58 70/330
e-Mail: kaernten@oegb.at, internet:  www.oegb.at/kaernten

niederÖSterreich
1060 Wien, Windmühlgasse 28
telefon (01) 586 21 54, Fax (01) 586 21 54/1566
e-Mail: niederoesterreich@oegb.at, internet:  www.oegb.at/niederoesterreich

oBerÖSterreich
4020 Linz, Weingartshofstraße 2 
telefon (0732) 66 53 91, Fax (0732) 66 53 91/6099
e-Mail: oberoesterreich@oegb.at, internet: www.oegb.at/oberoesterreich 

SaLZBurG
5020 salzburg, Markus-sittikus-straße 10
telefon (0662) 88 16 46, Fax (0662) 88 19 03
e-Mail: salzburg@oegb.at, internet:  www.oegb.at/salzburg

Steiermark
8020 Graz, karl-Morre-straße 32
telefon (0316) 70 71, Fax (0316) 70 71/341
e-Mail: steiermark@oegb.at, internet:  www.oegb.at/steiermark

tiroL
6010 innsbruck, südtiroler Platz 14–16
telefon (0512) 597 77, Fax (0512) 597 77/650
e-Mail: tirol@oegb.at, internet:  www.oegb.at/tirol

VorarLBerG
6800 Feldkirch, Widnau 2
telefon (05522) 35 53/0, Fax (05522) 35 53/13
e-Mail: vorarlberg@oegb.at, internet: www.oegb.at/vorarlberg
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